	
	
Kanton Zürich
Direktion der Justiz und des Innern
Generalsekretariat




[image: FlaggeNeu][image: LoeweNeu]
	
	

Seite 23/23




[image: FlaggeNeu]
	Eingegangene Mitberichte:

	
	
	
	
	

	Datenschutzbeauftragter (DSB)
	
	
	
	

	Obergericht (OG)
	
	
	
	

	Verwaltungsgericht (VG)
	
	
	
	

	Sozialversicherungsgericht (SVG)
	Verzicht
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Vernehmlassungsvorlage
	Vorbringen in den Mitberichten

	170.4/175.2/211.1/331/550.1
Gesetz über die Information und den Datenschutz (Änderung vom ...; Anpassung an die geänderte europäische Datenschutzgesetzgebung)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom       
beschliesst:
	

	I. 	Das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007 wird wie folgt geändert:
	

	
	Grundsätzliche Bemerkungen:

	
	DSB:
Generell möchten wir festhalten, dass aus unserer Sicht die Anforderungen des KdK-Leitfadens gesamtheitlich gut aufgenommen und pragmatisch umgesetzt werden. Die Bestimmungen, welche wir im Folgenden nicht kommentieren, erachten wir explizit als vollständig und datenschutzkonform.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass diese Teilrevision des IDG nicht ausreicht, um den Herausforderungen der Digitalisierung angemessen zu begegnen. ln Anbetracht der grossen Menge an Projekten, welche die Datenbearbeitungen in der Verwaltung komplett verändern werden, allesamt im Gange sind und zeitnah umgesetzt werden, scheint eine weitere Anpassung des Gesetzes in absehbarer Zeit unabdingbar. Dementsprechend müsste eine Revision betreffend diese Aspekte ohne Verzug in Angriff genommen werden, bedenkt man die Zeit, die eine Gesetzesanpassung benötigt.
Unsere folgenden Ausführungen berücksichtigen sowohl die Richtlinie 2016/680 der EU (im Folgenden Richtlinie), den Entwurf der Europaratskonvention 108 (im Folgenden E-SEV 108)
sowie die wichtigsten Änderungen des Entwurfes des Bundesgesetzes über den Datenschutz, wobei wir uns hauptsächlich auf die Ausführungen im KdK-Leitfaden abstützen.

	Geltungsbereich
	

	§ 2.    1 Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen Organe.
	

	
	DSB:
Aufgrund der europarechtlichen Vorgaben ist eine generelle Ausnahme von öffentlichen Organen vom Geltungsbereich des E-lDG nicht mehr möglich. Hingegen können die Rechte betroffener Personen - sowohl aus dem Öffentlichkeitsprinzip als auch aus dem Datenschutz - im Bereich von Verfahren ausschliesslich nach den verfahrensrechtlichen Bestimmungen geregelt sein. Des Weiteren ist es möglich, die Aufsichtsrechte des oder der Datenschutzbeauftragten im Bereich der Verfahren einzuschränken. Unsere folgenden Bemerkungen sind unter dieser allgemein gültigen Prämisse zu verstehen.

	
	

	Ausnahmen
a. Kantonsrat
	

	§ 2 a.1 Dieses Gesetz ist gilt nicht für das Verhältnis zwischen dem Kantonsrat sowie seinen ständigen Kommissionen und den Behörden und Anstalten, die seiner Oberaufsicht unterstehen.
	

	2 Soweit der Kantonsrat diesem Gesetz untersteht, stehen der oder dem Beauftragten für den Datenschutz die Befugnisse gemäss § 34 lit. c, d und f sowie §§ 35-36a nicht zu.
	

	
	DSB:
Weder die Richtlinie 2016/680 noch E-SEV 108 enthalten die Möglichkeit, parlamentarische Organe und Prozesse von der Datenschutzgesetzgebung auszuschliessen. Diese Bestimmung verletzt übergeordnetes Recht und ist zu streichen.

	
	OG:
Wir regen an, wie folgt eine Streichung vorzunehmen:
"Dieses Gesetz ist gilt …"

	
	

	b. Gerichte und Strafverfolgungsbehörden
	

	§ 2 b.1 Bei gerichtlichen Verfahren und Verfahren von Strafverfolgungsbehörden gemäss § 86 Abs. 1 lit. b und c GOG richten sich die Rechte der betroffenen Personen und die Einsichtsrechte Dritter nach den spezialgesetzlichen Bestimmungen. 
	

	
	DSB:
Wir erachten diese Bestimmung im vorliegenden Zusammenhang als unklar. Unseres Erachtens wäre es von der Sache her besser, wenn die Rechte der betroffenen Personen respektive der Hinweis auf die spezialgesetzliche Regelung einheitlich in § 20 E-lDG geregelt würden.
Der Vollständigkeit halber müssten alle Verfahren benannt werden. Vorliegend ist nicht klar, weshalb Verfahren der Strafrechtspflege explizit benannt werden, nicht aber zivilrechtliche Verfahren sowie Verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Möglich wäre folgende Formulierung (als § 20 Abs. 3 E-lDG): 
"Die Rechte und Ansprüche der betroffenen Personen während hängigen Verfahren der Zivil- und Strafrechtspflege sowie Verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit richten sich ausschliesslich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht."

	2 Für die Bearbeitung von Personendaten gilt dieses Gesetz soweit die Spezialgesetze keine Regelungen enthalten.
	

	
	DSB:
Wir erachten diese Bestimmung als überflüssig. Das E-IDG ist formelles Datenschutzrecht, weshalb erst das materielle Datenschutzrecht ("Spezialgesetze") das Bearbeiten von Personendaten regelt. Es besteht keine zu regelnde Kollision.

	
	OG: 
Wir schlagen folgenden Text vor:
"Für die Bearbeitung von Personendaten ausserhalb gerichtlicher Verfahren gilt dieses Gesetz, soweit die Spezialgesetze keine Regelungen enthalten."
Schon bisher war das IDG auf gerichtliche Verfahren nicht anwendbar. Nachdem die Einsichtsrechte von Parteien und Dritten durch die Gerichte weiterhin autonom geregelt werden, ist nicht ersichtlich, weshalb die Gerichte neu bei der Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren dem IDG unterstehen sollten. Der Bund hat in Art. 2 Abs. 3 DSG die Ausnahme der eidgenössischen Gerichte vom Datenschutzgesetz bezüglich gerichtlicher Verfahren verankert. Wie sie unterstehen auch die Zürcher Gerichte den eidgenössischen Prozessgesetzen. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb die Zürcher Gerichte hinsichtlich der Anwendbarkeit der Datenschutzgesetze anders als die eidgenössischen Gerichte behandelt werden sollen.
Weiter ist es gemäss Richtlinie (EU) 2016/680 zulässig, für die Bearbeitung von personenbezogenen Daten durch die Gerichte nationale Vorschriften zu erlassen. Die Richtlinie sieht zudem vor, dass bei Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren in Strafsachen die Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte nach Massgabe des staatlichen Strafverfahrensrechts erfolgt. Es drängt sich daher auf, diese Regelungen in den eidgenössischen Prozessgesetzen zu verankern und die Gerichte bei der Anwendbarkeit des IDG in Bezug auf die Bearbeitung von Personendaten auszunehmen.

	3 Soweit die Gerichte diesem Gesetz unterstehen, stehen der oder dem Beauftragten für den Datenschutz die Befugnisse gemäss § 10 Abs. 2, § 34 lit. c, d und f sowie §§ 35-36a nicht zu.
	

	
	DSB:
Als öffentliche Organe können Gerichte nicht vom Geltungsbereich des E-lDG ausgenommen werden (siehe Vorbemerkung). Das E-lDG gilt als formelles Datenschutzrecht, aber materiell richtet sich das Handeln der Gerichte nach dem Verfahrensrecht.
Die Aufsicht der oder des Datenschutzbeauftragten kann dabei für den Bereich der Verfahren ausgeschlossen werden. Der Klarheit halber sollte die Bestimmung aber bei den Aufgaben und Kompetenzen der oder des Datenschutzbeauftragten aufgeführt werden. (Sofern an der rechtswidrigen Bestimmung von § 2 respektive § 2a E-lDG festgehalten würde, könnte auch der § 2a Abs. 2 E-lDG hier geregelt werden.)

	
	OG:
Die Regelung wird begrüsst, wonach die Gerichte die Aufsicht selbstständig regeln und dem oder der Beauftragten für den Datenschutz die Befugnisse gemäss § 10 Abs. 2, § 34 lit. c, d und f sowie §§ 35-36a IDG nicht zustehen. In der Aufzählung werden dagegen § 12 a Abs. 1 und 2 IDG betreffend die Meldepflicht nicht aufgeführt. Nachdem die Gerichte die Aufsicht selbstständig zu regeln haben, ist eine Meldepflicht an die Datenschutzbeauftragte bzw. den Datenschutzbeauftragten nicht angezeigt. Unseres Erachtens müssten daher die Bestimmung wie folgt lauten:
"Soweit die Gerichte diesem Gesetz unterstehen, stehen der oder dem Beauftragten für den Datenschutz die Befugnisse gemäss § 10 Abs. 2, § 34 lit. c, d und f sowie §§ 35-36a nicht zu. Die Gerichte sind von der Meldepflicht an die oder den Beauftragten für den Datenschutz gemäss § 12 a Abs. 1 und 2 IDG befreit."

	
	VG: 
Formulierungsvorschlag:
…. die Befugnisse gemäss § 10 Abs. 2, § 12 a Abs. 1 und 2, § 34 lit. c, d und f sowie §§ 35-36 a nicht zu.  
Diese Regelung ist ins Gesetz aufzunehmen, weil die oder der Datenschutzbeauftragte nicht für die Gerichte zuständig ist. Die Gerichte haben die Aufsicht vielmehr selbständig zu regeln. eine Pflicht zur Meldung bei Datenschutzverletzungen an die oder den Datenschutzbeauftragten soll deshalb nicht bestehen. Vielmehr müsste diese Kompetenz ebenfalls der von den Gerichten festzulegenden Aufsichtsinstanz zustehen. 

	
	

	c. Organe, die am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen
	

	§ 2 c. 1 Dieses Gesetz gilt nicht soweit öffentliche Organe am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen und dabei nicht hoheitlich handeln.
	

	2 Für das Bearbeiten von Personendaten ist das Bundesgesetz vom … über den Datenschutz anwendbar. Die Aufsicht wird von der oder dem Beauftragten für den Datenschutz gemäss §§ 30 ff. ausgeübt.
	

	
	

	Begriffe
	

	§ 3. 1 Öffentliche Organe sind:
	

	a.	der Kantonsrat, die Gemeindeparlamente sowie die Gemeindeversammlungen,
	

	b.	Behörden und Verwaltungseinheiten des Kantons und der Gemeinden,
	

	c. 	Organisationen und Personen des öffentlichen und privaten Rechts, soweit sie mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut sind.
	

	
	

	2 Informationen sind alle Aufzeichnungen, welche die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhängig von ihrer Darstellungsform und ihrem Informationsträger. Ausgenommen sind Aufzeichnungen, die nicht fertig gestellt oder die ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind.
	

	
	

	3 Personendaten sind Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen.
	

	
	

	4 Besondere Personendaten sind:
	

	a.	Informationen, bei denen wegen ihrer Bedeutung, der Art ihrer Bearbeitung oder der Möglichkeit ihrer Verknüpfung mit anderen Informationen die besondere Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung besteht, wie Informationen über
	

	Ziffer 1 unverändert.
	

	2. die Gesundheit, die Intimsphäre, die ethnische Herkunft, sowie genetische und biometrische Daten,
	

	Ziff. 3 und 4 unverändert.
	

	lit. b unverändert. 

	

	c.	Auswertungen von Informationen, um wesentliche persönliche Merkmale zu analysieren oder Entwicklungen vorauszusagen (Profiling).  
	

	5 Bearbeiten bedeutet jeder Umgang mit Informationen wie das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben oder Vernichten.
	

	
	

	6 Bekanntgeben bedeutet Zugänglichmachen von Informationen wie das Einsichtgewähren, Weitergeben oder Veröffentlichen.
	

	
	

	Gesetzmässigkeit
	

	§ 8. 1 Das öffentliche Organ darf Personendaten bearbeiten, soweit dies zur Erfüllung seiner gesetzlich umschriebenen Aufgaben geeignet und erforderlich ist. Es stellt durch Organisationsvorschriften die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sicher.
	

	
	DSB:
Der zweite Satz von § 8 Abs. 1 E-IDG erscheint hier im falschen Zusammenhang. Die Anforderung der Nachweisbarkeit der Einhaltung der Datenschutzbestimmung ist eher ein Element der Qualitätssicherung und ist bei § 13 IDG besser aufgehoben. Die Formulierung "Das öffentliche Organ stellt durch Organisationsvorschriften die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sicher" ist als Absatz 1 des § 13 IDG einzufügen. Der jetzige Absatz 1 würde zu Absatz
2. Die Marginalie wäre demnach <Nachweis und Qualitätssicherung>.

	Abs. 2 unverändert.
	

	
	

	Datenschutz-Folgenabklärung, Vorabkontrolle
	

	
	OG:
Gemäss Vernehmlassungsentwurf soll die Marginalie zum geänderten § 10 IDG lauten: "Datenschutz-Folgenabklärung, Vorabkontrolle". Richtig müsste die Marginalie "Datenschutz-Folgenabschätzung, Vorabkontrolle" heissen (vgl. auch Erläuterungen zu § 10 IDG und § 88b Abs. 2 lit. b GOG).

	§ 10. 1 Das öffentliche Organ schätzt bei einer beabsichtigten Bearbeitung von Personendaten deren Folgen für die Grundrechte der betroffenen Personen ab. 
	

	2 Es unterbreitet eine beabsichtigte Bearbeitung von Personendaten mit besonderen Risiken für die Grundrechte der betroffenen Personen vorab der oder dem Beauftragten für den Datenschutz zur Prüfung.
	

	
	

	Information über die Beschaffung von Personendaten
	

	§ 12. 1 Das öffentliche Organ informiert die betroffene Person über die Beschaffung von Personendaten. Dies gilt auch, wenn die Daten bei Dritten beschafft werden.


	

	2 Die Information enthält Angaben über: 

	

	a.	das verantwortliche öffentliche Organ, 
	

	b.	die beschafften Daten oder deren Kategorien,
	

	c.	die Rechtsgrundlage und der Zweck des Beschaffens,
	

	d.	die Datenempfänger oder die Kategorien der Datenempfänger, falls die Daten Dritten bekannt gegeben werden, 
	

	e.	die Rechte der betroffenen Person.
	

	3 Die Informationspflicht entfällt, wenn 
	

	a.	die betroffene Person bereits über die Angaben gemäss Absatz 2 verfügt,
	

	b.	die Beschaffung der Personendaten gesetzlich vorgesehen ist,
	

	
	

	c.	überwiegende öffentliche Interessen gegen eine Information sprechen.
	

	
	DSB:
Abs. 2 lit. c:
Festgehalten wird, dass über die Rechtsgrundlage und den Zweck des Beschaffens zu informieren ist. Beschaffen ist zu eng. Es soll über den Zweck des Bearbeitens zum Zeitpunkt der Beschaffung informiert werden.
Abs. 3 lit. b:
Es ist das Wort ausdrücklich einzufügen, also "...die Beschaffung der Personendaten gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist". Da öffentliche Organe ohnehin nur gestützt auf eine rechtliche Grundlage Daten bearbeiten dürfen, kann auf eine aktive Information nur verzichtet werden, wenn Betroffene aus den gesetzlichen Grundlagen so viel Informationen bekommen, dass sie wissen können, welche Daten über sie zu welchem Zweck bearbeitet werden.

	
	

	Meldepflicht
	

	§ 12 a. 1 Das verantwortliche öffentliche Organ meldet der Beauftragten oder dem Beauftragten für den Datenschutz unverzüglich die unbefugte Bearbeitung oder den Verlust von Personendaten, wenn die Grundrechte der betroffenen Person gefährdet sind.
	

	2 Es informiert die betroffene Person, wenn die Umstände es erfordern oder die Beauftragte oder der Beauftragte für den Datenschutz es verlangt.
	

	
	DSB:
Rein grammatikalisch reicht es, wenn die Formulierung auf "der oder dem Beauftragten für den Datenschutz" reduziert wird.

	3 Es kann die Information der betroffenen Person ganz oder teilweise einschränken, wenn ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegensteht.
	

	
	

	Qualitätssicherung
	

	
	

	§ 13. 1 Das öffentliche Organ kann zur Sicherstellung der Qualität der Informationsbearbeitung seine Verfahren, seine Organisation und seine technischen Einrichtungen durch eine unabhängige und anerkannte Stelle prüfen und bewerten lassen.
	

	2 Der Regierungsrat regelt das Nähere in einer Verordnung.
	

	
	

	Zugang zu Informationen 
	

	§ 20. Abs. 1 und 2 unverändert.
	

	3 In nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren richtet sich das Recht auf Zugang zu Information nach dem massgeblichen Verfahrensrecht. § 2 b bleibt vorbehalten.
	

	
	DSB:
Hier wäre unseres Erachtens die Bestimmung "Die Rechte und Ansprüche der betroffenen Personen während hängigen Verfahren der Zivil- und Strafrechtspflege sowie Verfahren der
Verwaltungsgerichtsbarkeit richten sich ausschliesslich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht." einzufügen (siehe Begründung bei § 2 b Abs. 1 E-IDG Anwendbares Verfahrensrecht für Rechte Betroffener und Einsichtsrechte Dritter).

	[bookmark: _GoBack]
	

	Schutz eigener Personendaten
	

	§ 21 Abs. 1 unverändert. 
	

	2 Wird die Berichtigung oder Vernichtung von Personendaten verlangt und kann weder deren Richtigkeit noch Unrichtigkeit festgestellt werden, bringt das öffentliche Organ den Vermerk an, dass die Personendaten bestritten sind. Es schränkt die Bearbeitung ein.
	

	
	

	Aufgaben
	

	§ 34. 1 Die oder der Beauftragte
	

	lit a unverändert.
	

	b.	berät Privatpersonen über ihre Rechte und bearbeitet ihre Eingaben,
	

	lit. c–g unverändert.
	

	
	

	Empfehlungen 
	

	§ 36. Abs. 1 unverändert. 
	

	2 Folgt das öffentliche Organ einer Empfehlung nicht, teilt es dies der oder dem Beauftragten für den Datenschutz unter Angabe der Gründe mit.
	

	Abs. 3 wird aufgehoben.
	

	Verwaltungsmassnahmen
	

	§ 36 a. 1 Folgt das öffentliche Organ einer Empfehlung nicht, kann die oder der Beauftragte verfügen, dass die Bearbeitung ganz oder teilweise angepasst, unterbrochen oder abgebrochen wird und die Personendaten ganz oder teilweise gelöscht oder vernichtet werden.
	

	2 Die oder der Beauftragte kann vorsorgliche Massnahmen verfügen, um einen bestehenden Zustand aufrechtzuerhalten, gefährdete schutzwürdige Interessen zu schützen oder Beweismittel zu sichern.
	

	
	

	3 Das betroffene öffentliche Organ kann Verfügungen des oder der Beauftragten mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechten. Parteien sind die oder der Beauftragte und das betroffene öffentliche Organ.
	

	
	

	II. 	Das Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959 wird wie folgt geändert: 
	

	Akteneinsicht 
a. Grundsatz
	

	§ 8. 1 Personen, die durch eine Anordnung berührt sind und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben, sind berechtigt, in die Akten Einsicht zu nehmen. Ausserhalb eines förmlichen Verfahrens oder nach Vorliegen einer rechtskräftigen Verfügung richtet sich das Akteneinsichtsrecht nach dem Gesetz über die Information und den Datenschutz.
	

	2 Der Regierungsrat regelt die Herausgabe und Zustellung von Akten zur Einsichtnahme.
	

	
	Vorschlag VG:

	
	

	Information über Gerichtsverfahren und Akteneinsicht
	

	§ 74. Die Information über Gerichtsverfahren und die Akteneinsicht Dritter erfolgt gemäss den Vorgaben in der Verordnung des Plenarausschusses der Gerichte gemäss § 73 Abs. 1 lit. d GOG. 
	

	
	VG:
Aus Sicht des Verwaltungsgerichts ist die systematische Einordnung des neuen § unter dem Titel "Rekurs und Beschwerde in Steuersachen" nicht richtig und würde dem Ziel der neu zu schaffenden Rechtsgrundlage nicht genügen. Der neue Paragraf vermöchte das Baurekursgericht nicht zu erfassen. Um diesen Mangel zu beheben, schlägt das Verwaltungsgericht anstelle eines neuen § 74 vor, das VRG in § 8 in Absatz 3 wie folgt zu ergänzen:
§ 8 Abs. 3 VRG lautet neu:
Die Information über Gerichtsverfahren und die Akteneinsicht Dritter richtet sich vor Verwaltungsgericht und den ihm unterstellten Gerichten nach erfolgt gemäss den Vorgaben in der Verordnung des Plenarausschusses der Gerichte gemäss § 73 Abs. 1 lit. d GOG.
Die Akteneinsicht beim Verwaltungsgericht und bei den verwaltungsunabhängigen Rechtspflegeinstanzen fällt unter die Akteneinsichtsverordnung der obersten Gerichte (AEV, LS 211.15). Die Verordnung gilt für alle Zivil- und Strafgerichte des Kantons Zürich sowie das Verwaltungsgericht, das Baurekursgericht, das Steuerrekursgericht und das Sozialversicherungsgericht (§ 1 Abs. 1 AEV). Die fehlende Rechtsgrundlage für diese Verordnungskompetenz kann damit geschaffen werden. 
Mit der Einordnung des obgenannten neuen Paragrafen unter den zweiten Abschnitt "das Verwaltungsverfahren" und den Titel "allgemeine Vorschriften" ist der Verweis auf die Verordnung zu Informationen über die Gerichtsverfahren und die Akteneinsicht Dritter für Rekursverfahren an den Gerichten (nicht aber bei den Bezirksräten/Statthalterämtern) für das Baurekurs- und Steuerrekursgericht sowie dank der Rückverweisungsnorm von § 70 VRG auch für das Verwaltungsgericht und sein Beschwerdeverfahren anwendbar.

	
	

	III. 	Das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) vom 10. Mai 2010 wird wie folgt geändert:
	

	Datenschutzberatung
	

	§ 88 b. 1 Die Oberstaatsanwaltschaft und die Oberjugendanwaltschaft bezeichnen je eine für die Datenschutzberatung zuständige Person.
	

	2 Diese haben folgende Aufgaben:
	

	a.	sie berät und unterstützt die Strafverfolgungsbehörden bei der Bearbeitung von Personendaten,
	

	b.	sie nimmt Datenschutz-Folgenabschätzungen gemäss § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 vor, 
	

	c.	sie ist Ansprechperson der oder des Beauftragten für den Datenschutz und arbeitet mit dieser oder diesem zusammen.
	

	Akteneinsicht
	

	151 d. 1 Die Akten abgeschlossener Strafverfahren können eingesehen werden:
	

	lit. a unverändert.
	

	b.	von anderen Behörden, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen,
	

	
	OG:
Wir begrüssen ausdrücklich, dass diese Bestimmung auch auf Gerichtsverfahren ausgedehnt wird, da die bisherige Regelung lückenhaft war.
Für die Erläuterungen möchten wir folgende Änderungen anregen:
"[…] Für die Gerichte galten in Bezug auf abgeschlossene Strafverfahren bis anhin die Regeln gemäss der Verordnung der obersten kantonalen Gerichte über die Information über Gerichtsverfahren und die Akteneinsicht bei Gerichten durch Dritte (Akteneinsichtsverordnung der obersten kantonalen Gerichte, LS211.15), welche wiederum gestützt auf § 73 Abs. 1 lit. d GOG erlassen wurde. Die letztere Rechtsgrundlage ist jedoch eine blosse Zuständigkeitsnorm und als solche wohl kaum als genügende Rechtsgrundlage zu werten. Die Akteneinsichtsverordnung wiederum verweist auf Art. 101 Abs. 3 und Art. 102 StPO bzw. Art. 15 JStPO, welche sich mit der Einsicht in laufende Strafverfahren befassen und analog angewendet werden. Die gesetzliche Grundlage in § 151 d GOG ist deshalb auch auf die abgeschlossenen Gerichtsverfahren auszudehnen."
Da nicht genau ausgeführt wird, inwiefern § 73 Abs. 1 lit. d GOG nicht als genügende Rechtsgrundlage zu werten ist und die Gerichte diesbezüglich anderer Meinung sind, ersuchen wir Sie, diese Passage zu streichen.

	2 Dritten, steht kein Recht auf Einsicht in Akten abgeschlossener Strafuntersuchungsverfahren zu. Die zuständige Strafbehörde kann ihnen Akteneinsicht gewähren, wenn 
	

	a.	sie ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und
	

	b.	der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
	

	
	OG:
Beim Umstand, dass nur der Begriff "Strafuntersuchungsverfahren" genannt wird, handelt es sich unseres Erachtens um ein offensichtliches Versehen. Nachdem Abs. 1, welcher sich mit dem Einsichtsrecht von Parteien und anderen Verfahrensbeteiligten befasst, von Strafverfahren spricht, welches das Strafuntersuchungsverfahren mitumfasst, müsste im Zusammenhang mit der Akteneinsicht von Dritten auch von Strafverfahren die Rede sein. Andernfalls würde das Ziel, eine Rechtsgrundlage auch für abgeschlossene Strafverfahren zu schaffen, nicht erreicht.
Unseres Erachtens ist zudem der Begriff "Strafuntersuchungsbehörden" in den Erläuterungen zu § 151 d Abs. 2 GOG zu ersetzen. Wir gehen davon aus, dass die Gerichte gemeint sind. Sollte die Akteneinsichtsverordnung der obersten kantonalen Gerichte, welche gestützt auf § 73 Abs. 1 lit. d GOG erlassen wurde, neu auch auf Strafbefehle, Verfügungen über Nichtanhandnahmen oder Einstellungen der Staatsanwaltschaften gelten, so müsste analog der StPO von Strafbehörden gesprochen werden (siehe 2. Titel der StPO bzw. Art. 12 f. StPO). Da die Erläuterungen aber auch § 131 Abs. 3 GOG in Bezug auf Zivilverfahren erwähnen, dürften sich die Ausführungen ausschliesslich auf die Gerichte beziehen.

	IV.	Das Straf- und Justizvollzugsgesetz (StJVG) vom 19. Juni 2006 wird wie folgt geändert:
	

	Datenschutzberatung
§ 18 a. 1 Die für den Vollzug zuständige Amtsstelle bezeichnet eine für die Datenschutzberatung zuständige Person.
	

	2 Diese hat folgende Aufgaben:
	

	a.	sie berät und unterstützt die Strafvollzugsbehörden bei der Bearbeitung von Personendaten,
	

	b.	sie nimmt Datenschutz-Folgenabschätzungen gemäss § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 vor,
	

	c.	sie ist Ansprechperson der oder des Beauftragten für den Datenschutz und arbeitet mit dieser oder diesem zusammen.
	

	V.	Das Polizeigesetz (PolG) vom 23. April 2007 wird wie folgt geändert. 
	

	Datenbearbeitung
	

	§ 52 Abs. 1 unverändert.

	

	2 Die Polizei kann Personendaten, einschliesslich besonderer Personendaten, und Persönlichkeitsprofile bearbeiten sowie Profiling anwenden, soweit es zur Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben unentbehrlich ist. 
	

	Abs. 3 unverändert.
	

	4 Die Polizei kann Personendaten, einschliesslich besonderer Personendaten, anderen öffentlichen Organen sowie den Organen anderer Kantone oder des Bundes und Dritten von Amtes wegen oder auf Ersuchen im Einzelfall unter den Voraussetzungen von §§ 16 und 17 IDG bekannt geben.
	

	Abs. 5 unverändert.
	

	§ 54 c. 1 Die Polizeien bezeichnen eine für die Datenschutzberatung zuständige Person.
	

	2 Diese hat folgende Aufgaben:
	

	a.	sie berät und unterstützt die Polizeien bei der Bearbeitung von Personendaten,
	

	b.	sie nimmt Datenschutz-Folgenabschätzungen gemäss § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 vor,
	

	c.	sie ist Ansprechperson der oder des Beauftragten für den Datenschutz und arbeitet mit dieser oder diesem zusammen.
	

	3 Die für die Datenschutzberatung zuständige Person einer Polizei kann diese Aufgaben für mehrere Polizeien erfüllen. Die beteiligten Polizeien regeln die Einzelheiten.
	

	
	

	VI. 	Diese Gesetzesänderungen unterstehen dem fakultativen Referendum.
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